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NEWSPoint 
Software für das Baugewerbe 

 
Kündigung des Landesmantelvertrags beeinflusst Lohnbuchhaltung! 
 
    
Per 30. September 2007 hat der SchweizerPer 30. September 2007 hat der SchweizerPer 30. September 2007 hat der SchweizerPer 30. September 2007 hat der Schweizeriiiische Baumeisterverband (SBV) den Landesche Baumeisterverband (SBV) den Landesche Baumeisterverband (SBV) den Landesche Baumeisterverband (SBV) den Landessssmantelvertrag mantelvertrag mantelvertrag mantelvertrag 
(LMV) gekündigt. (LMV) gekündigt. (LMV) gekündigt. (LMV) gekündigt. Somit fällt der ParifondSomit fällt der ParifondSomit fällt der ParifondSomit fällt der Parifondssss für den Bau weg. Dies hat zur Folge, dass der A für den Bau weg. Dies hat zur Folge, dass der A für den Bau weg. Dies hat zur Folge, dass der A für den Bau weg. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitnerbeitnerbeitnerbeitneh-h-h-h-
mer den Parifondmer den Parifondmer den Parifondmer den Parifondssssbeitrag von 0.7 Prozent nicht mehr zu leisten hat.beitrag von 0.7 Prozent nicht mehr zu leisten hat.beitrag von 0.7 Prozent nicht mehr zu leisten hat.beitrag von 0.7 Prozent nicht mehr zu leisten hat.    
 
Für den SBV ist es wichtig, trotz Kündigung des LMV’s weiterhin die Grund- und Weiterbildung zu 
sichern. Die Delegiertenversammlung des SBV hat deshalb beschlossen, einen neuen, patronalen 
SBV-Bildungsfonds zu gründen. Dieser wird finanziert durch die Arbeitgeber. So liegen die auf die 
SUVA-Lohnsumme zu leistenden Beiträge ab 1. Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007 bei 0.3 Pro-
zent. Ab 1. Januar 2008 erhöht sich der Prozentsatz auf 0.6. Für Nicht-Mitglieder des SBV beträgt der 
Beitrag zu Beginn 0.5 Prozent.  
 
Nicht betreffen diese Regelungen Personen, welche unter dem GAV-Gleisbau, Poliervertrag oder 
Polier-Kadervertrag arbeiten. Für diese Arbeitnehmer läuft der Parifonds-Bau wie bis anhin weiter. 
Weiterhin gelten für Nicht-Parifonds-Kantone wie Basel-Stadt, Genf, Neuenburg, Tessin, Waadt und 
Wallis die aktuelle lokale Regelung. 
 
Was Was Was Was tun in detun in detun in detun in derrrr SORBALohnbuchha SORBALohnbuchha SORBALohnbuchha SORBALohnbuchhalllltung?tung?tung?tung?    
Wenn in Ihrer Firma sämtliche Mitarbeiter keine Parifondsbeiträge mehr abgeben müssen, dann ge-
hen sie wie unten beschrieben vor. Müssen Sie aber neu zwischen Mitarbeiter unterscheiden, welche 
dem neuen Bildungsfonds oder dem „alten“ Parifonds angehören, wenden Sie sich bitte an Ihren 
SORBA-Berater. 
 
 
Änderung des Parifondsbeitrages auf 0 Prozent (einheitlich für alle Mitarbeiter): 
 

1. Wählen Sie im Bereich Lohnläufe den Menüpunkt Stammdaten->Firmendaten. 
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2. Erstellen Sie ein neues Gültigkeitsdatum 1.10.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ändern Sie im Register „Diverses“ den Arbeitnehmer Parifondsbeitrag auf 0 Prozent und den 
Arbeitgeber-Beitrag bei Nicht-SBV-Firma auf 0.5 Prozent. 
 

 
 


